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ANWEISUNG FÜR DIE STROMKUNDEN
1. EVN Makedonija AD – Skopje kümmert sich um die sichere, zuverlässige, hochqualitäte und kontinuierliche Stromversorgung ihrer Kunden.
2. EVN Makedonija AD – Skopje schließt mit den Kunden Stromversorgungsverträge, mit welchen sie  die gegenseitigen Rechte und Pflichten regeln, die von dem Vertragsverhältnis herauskommen (Lieferungsweise und -fristen, Kundenkategorie, Lieferungsort, Verrechnungsweise und Zahlung etc.).
3. Die Stromkunden sind verpflichtet ihre Stromrechnungen regelmäßig an EVN Makedonija AD – Skopje zu zahlen. Der Kunde ist verpflichtet die Stromrechnung innerhalb von 8 (acht) Tagen ab dem Tag der Entstehung der Zahlungspflicht zu zahlen. 
4. Im Fall einer unbefugten Stromabnahme wird EVN Makedonija AD – Skopje die unbefugt abgenommenen Strommengen dem Kunden gemäß der allgemeinen Versorgungsbedingungen nachverrechnen und EVN Makedonija AD – Skopje kann gegen den Kunden eine Strafanzeige wegen Diebstahls erstatten und eine Klage wegen unbefugter Stromabnahme vor dem zuständigen Gericht einlegen. 
5. Dem Kunden, der seine Rechnung für den verbrauchten Strom innerhalb von 45 (fünfundvierzig) Tagen ab dem Tag der Entstehung der Zahlungspflicht nicht bezahlt, wird EVN Makedonija AD – Skopje die weitere Stromlieferung einstellen.   
6. Über die Einstellung der Stromlieferung wird EVN Makedonija AD – Skopje den Kunden in der Mindestfrist von 24 (vierundzwanzig) Stunden vor der Einstellung der Stromlieferung informieren.
7. Die Stromrechnungen werden aufgrund von Daten verrechnet, die durch die Ablesung der Meßgeräte von EVN Makedonija AD – Skopje berechtigten Personen erhoben wurden. Die berechtigten Personen sollen auf Antrag des Kunden ihrem Dienstausweiß zeigen.
8. Die Kunden sind verpflichtet den EVN Makedonija AD – Skopje berechtigten Personen freien Zutritt zu seinem Eigentum für die Kontrolle, Montage, Einsicht und Austausch des Zähler sowie für die Einstellung der Stromlieferung, falls der Kunde gegen das Gesetz verstoßt oder er mit seiner Nichtzahlung der Rechnung die übernommenen Vertragspflichten, Dienstleistungsfristen oder -bedingungen verletzt.
9. Der Kunde, der eine Stromrechnung nicht erhalten hat, kann diese vom nahesten Kundencenter der EVN Makedonija AD – Skopje anfordern. 

10. Der Kunde ist berechtigt bei der Zählerablesung anwesend zu sein. 
11. Der Kunde kann innerhalb von 8 (acht) Tagen ab dem Datum der Rechnungszustellung einen Einspruch gegen die Rechnung beim nahesten Kundencenter von EVN Makedonija AD – Skopje einlegen. 
12. EVN Makedonija AD – Skopje ist verpflichtet innerhalb von 15 (fünfzehn) Tagen ab Empfang des Einspruchs sich zu dem Einspruch des Kunden zu äußern. 
13. Der Einspruch des Kunden verschiebt nicht die Zahlung der Rechnungsteilen, die nicht beeinsprucht sind.  

14. Falls festgestellt, daß die Stromabnahme falsch verrechnet ist, ist EVN Makedonija AD – Skopje verpflichtet die Rechnung zu korrigieren und das Inkasso aufgrund der korrigierten Rechnung durchzuführen.
15. Dem Kunden, der während der Abrechnungsperiode einen höheren Betrag als den Betrag für die reale Stromabnahme gezahlt hat, wird der überzahlte Betrag zurückgezahlt.
16. Bei Eigentumswechsel des Objekts des Kunden, ist er verpflichtet dies EVN Makedonija AD – Skopje zu melden. Wenn der Kunde offene Stromrechnungen hat, sind die in Ganzem vor dem Eigentumswechsel zu zahlen.     

17. Wenn der Kunde als Eigentümer des Objekts, wo der Strom geliefert wurde, dieses an einen neuen Kunden verkauft hat, und die Stromrechnungen an EVN Makedonija AD – Skopje nicht bezahlt hat, dann ist der neue Kunde verpflichtet das naheste Kundencenter der EVN Makedonija AD – Skopje über die entstandene Änderung zu informieren, damit der Stand der Meßgeräte bestimmt wird und ein Stromversorgungsvertrag abgeschlossen wird, mit welchem für den neuen Kunden die Zahlungsverpflichtung der Stromrechnungen an EVN Makedonija AD - Skopje entsteht.
Die offenen Stromrechungen bleiben Zahlungspflicht des vorherigen Kunden bis zur Schließung des Stromversorgungsvertrags.

18. Auf Auftrag des Kunden, der Eigentümer oder Benutzer des Objekts (Vermieter) oder des neuen Kunden (Mieter), wird EVN Makedonija AD – Skopje einen Stromversorgungsvertrag mit dem Mieter abschließen, wonach der Mieter vom tag der Schließung des Vertrags verantwortlich für die Zahlung der Stromrechnung an EVN Makedonija AD – Skopje ist. 
Die offenen Stromrechnungen für den Strom, der dem Mieter geliefert wurde gemäß dem Stromversorgungsvertrag, sind die Pflicht des Mieters.
